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Satrung über [hrungan durch die Stadt Marl yom 4. ilai 1964
- ABbl. Nr.'16 vom 4. Mai 1964 S. 141 -

Anderungen:

1. ABbl. Nr. 16vom 22.9.1980 S. 145 in Kraft getreten: 23.9.1980

DerRatdersladtMarlhataml.Mailg64aufgrunddesg4Abs.l unddesg28/rbs.l Buchstahdder
Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-westfalen vom 21.p8. Oktober 1g52 folgende sazung
beschlossen:

51

Zur Ehrung von Persönlichkeiten, die sich um das Wohl der Stadt lvlarl in besonderer Weise verdient

gemachl haben, stiftet die Stadt iVarl eine Stadtplakette.

$2

Die Stadtplakette wurde von Professor i. Jaekei, Köin, geschaffen. Sie ist in Bronze gegossen und hat

eine Größe von 100 x 1 85 mm. Auf der Vorderseite zeigt die Stadtplakette das Rafraus als Reliei. Die

Rückseite trägt die Aufschrift 
"ln 

dankbarer Anerkennung derVerdienste um unsere Stadt, Rat der Stadt

Marl" sowie den Namen der geehrten Persönlichkeit und das Datum der Verleihunq.

$3

[lit der Stadtplakette können gieichzeitig höchstens 12 lehnrje Persön jichkeiten ausqezeichnet sein.

s4

Die Ehrung durch Aushändigung dei Stadtptakette geschieht aufgrund eines Ratsbschiuses. Der

Beschiuß wird in nichtöffentl icher Si[ung gefaßt. Die Ehrung selbst geschieht in feierlicher Form ourcn

den BÜrgermeister während einer öffentlichen Ratssitzung in Anwesenheit rjer auszuzeichnenden

Persönlichkeit. Gleichzeitig mitdei'stadtplakette wird eine Urkunde ausgehändigt, die einen Hinweis
auf den Eeschiuß des Rates enthallen muß. Die Urkunde wird vom Bürgermeister untezeichnet.

s5
Vorschiagshrechtlgtfur die Verleihung der Stadlplakette sind der Bü rgermeister, die tibi'igen Mitglieder
des Rates der Stadt und der Stadtdirektor.Es bleibt ihnen überiassen, ob sie die an sie
herangekagenenAnregungen für eine soiche Ehrung dem Rat der StaCt zur Beschlußfasung voriegen.
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$6

Die Stadtpiakette wird Eigenlum der geehrten Persönlichkeit.

Der Rat der Stadt kann die En[iehung'der Stadtplakette hschließen, wenn sich die ausgezeichnete

Persöniichkeit nachträglich der Ehrung unwürdig erweisi.

s7

Mit der Ehrung durch Aushänoigung der Stadtplakette sind keine besonderen Rechte uno Pflichten

verbu nde n.

$s

Die Satung tritt am Tage ihrei Verötfentlichung im Amilichen Bekannlmachungsblatt des Amtes Marl

und seiner Gemeinden Stadt Marl Hamm, Polsurn und Altendorf-Ulfkotte in Kraft.

Vorstehende SaEung wird hierrnit veröffentlicht:

Man, 4. Mai 1964
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